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Protokoll der 125. Generalversammlung  

Katholischer Frauenverein St.Andreas Uster  

Datum/Zeit/Ort: 21.03.2023, 20.00 Uhr, Uster Pfarreisaal St. Andreas  

Anwesend: 37 Stimmen 

Einfaches Mehr: 19 Stimmen 

Zweidrittelmehr: 25 Stimmen 

Entschuldigt: Paola Albertini, Pia Betschard, Maria Cafaro, Annamarie Erb, Martina 

Eschle, Therese Jenny, Lorenzina Montbeller, Ingrid Novak, Ursula 

von Füe, 

Gäste:  Sr Chantal vom Kloster Sarnen 

Anzahl Mitglieder: 2023 = 76 Mitglieder 

Vorsitz:   Ruth Kaiser 

Protokoll:  Gabriela Curiger 

 

Traktanden:  

1. Wahl der Stimmenzählerinnen 

2. Protokoll der 124. GV vom 8.02.2022 

3. Jahresbericht der Präsidentin 

4. Äderung des Mitgliederstandes 

5. Jahresrechnung und Abnahme, Bericht der Revisionsstelle 

6. Erneuerung der Statuten 

7. Verabschiedung und Wahlen 

8. Anträge der Mitgliederinnen  

9. Programm 2023 und Ausblick 24 

10. Verschiedenes 

11. Abschluss
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1. Wahl der Stimmenzählerinnen 

Rosily Pinakkatt, Grazyna Tschopp, Birgitt Klein, Rita Frey 
Regula Peterhans zählt die Stimmen des Vorstandes. 

2. Protokoll der 124. GV vom 8.02.2022 

Das Protokoll der GV vom 8. Februar, 2022 wird einstimmig angenommen. 

3. Jahresbericht der Präsidentin  

Ruth berichtet uns vom vergangen Vereinsjahr anhand einer Power Point -Prä-
sentation von Gabi Curiger. Folgende Aktivitäten wurden durchgeführt: 

− 30. März, Stricknachmittag bei Kaffee und Kuchen 

− 30. April, Walpurgisnacht am Greifensee 

− 5. Mai Maiandacht in Warth TG, Kirche St.Martin 

− 15. Juni Achtsamkeit in der Natur und das Labyrinth in Uster 

− 14. August, Kräutersträusse binden 

− 18. August, Pizza-Glace-Plausch beim Italiener (Rest. Arena, Uster) 

− 10 Sep, Herbstreise nach Sarnen 

− 5. Oktober, Blick in die Sakristei 

− 30. November, Der Kath. Frauenbund mit Monika Schmid besucht die Pfarrei 

Uster. 

− 2. Dezember, Adventsbesinnung und gemeinsames Zusammensein 

− 28. Bis 30. Oktober begibt sich der Vorstand in die Retraite in Betanien, St. 

Niklausen.  

 

 

4. Äderung des Mitgliederstandes 

Neueintritte 
Selma Busslinger, Mona Kalberer, Maria Landolt, Margrit Nussbaumer, Manda 
Perkovic, Regula Peterhans, Corina Segmüller 

 

Austritte 
 Klara Holenstein, Brigitta Pellegrini, Elisabeth Mohn, Eva Keller, Gisela Müller 
 

Verstorbene 
 Beatrice Neff, Ruth Steiner, Marlène Meister 
 

Anzahl Mitglieder 
 Neu 76 
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5. Jahresrechnung und Abnahme, Bericht der Revisionsstelle 

Maria Pitocchi erläutert die Rechnung. Der Vorstand und die Mitglieder danken 

ihr für ihre Arbeit als Kassierin. Der Frauenverein St. Andreas schliesst mit einem 

Verlust von CHF -2´738.55 und einem Vereinsvermögen von CHF 13´131.73 ab. 

Maria bedankt sich bei der Kirchenpflege für den jährlichen Beitrag. 

Die Revisorinnen Anna-Maria Baumgartner und Claudine Jaussi empfehlen die 

Jahresrechnung zur Annahme.  

→ Die Jahresrechnung wird einstimmig angenommen. 

 

Zur Abstimmung kommt die Entlastung des Vorstandes.   

→ Die Décharge wird einstimmig erteilt. 

 

6. Erneuerung der Statuten 

Ruth stellt die Statuten vor. Die Mitglieder sehen am Beamer in einer Gegenüber-

stellung die alte und neue Version der Statuten und was geändert werden soll. 

Die Vereinsversammlung beschliesst, die Statuten des Vereins wie folgt zu än-

dern: 

 

Art. 1  Name und Sitz 

Unter dem Namen Frauenverein St. Andreas besteht ein im Jahre 1897 gegrün-

deter Verein im Sinne von Art. 60ff ZGB mit Sitz in Uster. Er ist ein Ortsverein 

des Kantonalen Katholischen Frauenbundes KFB und somit dem Schweizeri-

schen Katholischen Frauenbund SKF angeschlossen. 

→ Art. 1 wird einstimmig angenommen. 

 

 

Art. 2   Zweck 

Der Frauenverein St. Andreas ist ein Zusammenschluss von Frauen mit christli-

cher Ausrichtung. Er erfüllt soziale Aufgaben in Gesellschaft und Kirche und ist 

parteipolitisch unabhängig. 

  

→ Art. 2 wird einstimmig angenommen. 
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Art. 3   Aufgaben 

3.1  Pflege der Gemeinschaft und Solidarität unter Frauen  

3.2  Wahrung und Vertretung der Interessen des Vereins und seiner Mitglieder     

3.3  Erfüllung sozialer Aufgaben     

3.4  Förderung der persönlichen, kulturellen und spirituellen Bildung der Frau      

3.5  Vertretung der Interessen der Frau in Kirche und Gesellschaft     

3.6 Stärkung der Gleichstellung von Mann und Frau in Kirche und Gesellschaft      

3.7 Engagement für ökumenische Anliegen     

3.8 Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Katholischen Frauenbund KFB und 
dem Schweizerischen Katholischen Frauenbund SKF 

   

→ Art. 3 wird einstimmig angenommen. 

 

Art. 4   Mitglieder 

Mitglied kann jede Frau werden, die bereit ist, an der Erfüllung obgenannter 

Aufgaben mitzuwirken oder den Vereinszweck ideell unterstützt. 

Beitrittserklärungen sind jederzeit mündlich oder schriftlich an ein Vorstandsmit-
glied zu richten. Der Austritt kann schriftlich auf Ende des Vereinsjahres erklärt 
werden. 

Die Mitgliedschaft erlischt automatisch, wenn der Jahresbeitrag während zwei 
Jahren nicht mehr bezahlt wurde.  
 

→ Art. 4 wird einstimmig angenommen. 

 

Art. 5 Organe 

Die Organe des Vereins sind:  

 A  Generalversammlung 
 B  Vorstand 
 C  Revisionsstelle 
 

→ Art. 5 wird einstimmig angenommen. 
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   Art. 6    Generalversammlung (GV) 

Oberstes Organ ist die Generalversammlung. Diese findet jährlich im ersten Ka-

lenderhalbjahr statt. 

Ausserordentliche Generalversammlungen werden auf Verlangen des Vorstan-

des oder auf schriftliches Verlangen eines Fünftels der Mitglieder einberufen. 

 

→ Art. 6 wird einstimmig angenommen. 

 

Art. 7 Einladung, Anträge 

Die Generalversammlung wird durch schriftliche Einladung und unter Bekannt-

gabe der Traktanden vom Vorstand drei Wochen im Voraus einberufen. An-

träge an die Generalversammlung sind spätestens 10 Tage davor schriftlich 

dem Vorstand einzureichen. 

 

→ Art 7 wird einstimmig angenommen. 

 

Art. 8 Zuständigkeit 

 In die Zuständigkeit der Generalversammlung fallen: 

8.1 Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung sowie 

Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle und Entlastung 

der Organe 

8.2 Festsetzung des Jahresbeitrags 

8.3 Wahl des Präsidiums/Leitungsteam 

8.4 Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder      

8.5 Wahl der Revisionsstelle      

8.6 Behandlung von Anträgen der Mitglieder  

8.7 Behandlung von weiteren Geschäften, die der Vorstand vorlegt      

8.8 Beschlussfassung über Statutenänderungen      

8.9 Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins      

→  Art. 8 wird einstimmig angenommen.



                                                                                     
         

 

6 
 

 

Art. 9 Wahlen und Abstimmungen 

Bei Wahlen und Abstimmungen entscheidet mit Ausnahme von Art. 21 und Art. 

22 das einfache Mehr der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Wahlen 

und Abstimmungen finden offen statt, sofern nicht eine geheime Abstimmung 

durch die Mehrheit der anwesenden Mitglieder verlangt wird. Bei Stimmen-

gleichheit hat die Vorsitzende den Stichentscheid. 

 

→ Art. 9 wir einstimmig angenommen. 

 

Art. 10  Protokoll 

Das Protokoll kann 20 Tage nach der Generalversammlung beim Präsidium 

oder dem Leitungsteam angefordert werden. Einsprachen sind innert 40 Tagen 

nach der Generalversammlung schriftlich beim Vorstand einzureichen. In der 

ersten darauffolgenden Sitzung genehmigt der Vorstand das Protokoll.   

Diskussionen entstehen. Für einige ist diese Form neu. Die Stimmberechtigten 

einigen sich, dass das Protokoll auf Anfrage per Mail verschickt wird. Zusätzlich 

ist das Protokoll auf der Webseite, Pfarrei Uster, Erwachsene ersichtlich.  

→ Art. 10 wird mit 36 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen. 

 

Art. 11  Zusammensetzung 

Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern und konstituiert sich 

selbst mit Ausnahme des Präsidiums oder Leitungsteams. 

→ Art. 11 wird einstimmig angenommen. 

 

Art. 12 Amtszeit 

Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer von 4 Jahren gewählt. Wieder-

wahlen sind möglich. Während der Amtszeit ausscheidende Mitglieder kann der 

Vorstand für das laufende Vereinsjahr ersetzen. Die Ersatzwahl ist an der 

nächsten Generalversammlung für die laufende Amtszeit vorzunehmen. 

 

→ Art. 12 wird mit 36 Ja-Stimmen und einer 1 Nein-Stimme angenommen.   
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Art. 13  Beschlüsse 

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfachem Mehr der Anwesenden. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Vorsitzende. 

→ Art. 13 wird einstimmig angenommen 

 

Art. 14    Aufgaben 

Der Vorstand führt den Verein und ist insbesondere zuständig für folgende Auf-

gaben: 

 14.1   Wahrnehmung der unter Art. 3 genannten Aufgaben  

 14.2   Führung der laufenden Geschäfte des Vereins 

 14.3   Erarbeitung des Jahresprogramms 

 14.4   Vorbereitung und Durchführung der Generalversammlung       

 14.5   Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung  

 14.6   Ausführung der an der Generalversammlung gefassten Beschlüsse     

 14.7 Ernennung der Ressortverantwortlichen und Festlegung von deren Auf-

gaben      

 14.8   Vertretung des Vereins, nach aussen  

 14.9    Erlass und Änderung von Reglementen und Richtlinien 

 14.10 Interne und externe Kommunikation      

 14.11 Regelmässige Kontakte zum Kantonalen und Schweizerischen Frauen-

bund. 

  Durch eine Bemerkung aus der Versammlung ergänzen wir den 

Art.14.11 mit den Abkürzung KFB und SKF  

 

→ Art. wird geändert und mit 36 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenom-
men. 

 
Der Art. 14.11 lautet neu: Regelmässige Kontakte zum Kantonalen 
KFB und Schweizerischen Frauenbund SKF. 

 

Art. 15  Finanzverantwortliche, Unterschriftsberechtigung 

  

Die Finanzverantwortliche des Vorstands ist zuständig für die Führung der 

Vereinskasse und erstellt die Jahresrechnung.  

Die rechtsverbindliche Unterschrift hat die Finanzverantwortliche zusammen 

mit dem Präsidium. Für die laufenden Geschäfte kann der Vorstand der  

Finanzverantwortlichen Einzelunterschrift erteilen. 

 

→ Art.15 wird einstimmig angenommen
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Art. 16  Revisionsstelle 

 Die Revisionsstelle prüft die Jahresrechnung und den  
 Vermögensstand des Vereins. Sie verfasst einen schriftlichen  

 Bericht zuhanden der Generalversammlung sowie Antrag zur  

 Erteilung der Décharge. Die Revisionsstelle bilden in der Regel  

 zwei Revisorinnen. Die Amtsdauer der Revisionsstelle entspricht derjenigen 

 des Vorstands. Wiederwahlen sind möglich. 

  

  Es wird über den Artikel 16 diskutiert. Wo ist die Ersatz-Revisorin in die-

sem Artikel? Es wird festgestellt, dass der Überbegriff ja Revisionsstelle 

heisst und somit alles dabei enthalten ist.  

 

→ Art.16 wird einstimmig angenommen. 

 

 

Art. 17. Finanzielle Mittel 

 

 Die finanziellen Mittel des Vereins setzen sich wie folgt zusammen: 

 

17.1 Jahresbeiträge der Mitglieder 

17.2 Beiträge von kirchlichen (Kirchenpflege) oder öffentlichen Institutionen 

17.3 Einnahmen aus Veranstaltungen, Sammlungen, Spenden oder Legaten 

17.4 Bestehendes Vermögen und dessen Erträge 

Das Vereinsjahr (Rechnungsjahr) entspricht dem Kalenderjahr 

 

→ Art. 17 wird einstimmig angenommen. 

 

 

Art. 18 Jahresbeiträge 
 
Die Generalversammlung setzt die von den Mitgliedern zu entrichtenden Jahres-

beiträge fest. 

Der Verein entrichtet dem Kantonalen Katholischen Frauenbund KFB und dem 

Schweizerischen Katholischen Frauenbund SKF die an deren Delegiertenver-

sammlungen festgelegten Mitgliederbeiträge. 

 

→ Art.18 wird einstimmig angenommen. 
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Art. 19 Spesenentschädigung 

Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tätig und haben Anspruch auf 

Entschädigung ihrer Spesen und Barauslagen. Der Vorstand erlässt ein entspre-

chendes Reglement. 

 

→ Art. 19 wird einstimmig angenommen. 

 
 
Art. 20 Haftung 

Für die Verpflichtungen des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. 

Eine Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

 

→ Art. 20 wird einstimmig angenommen. 

 
 

Art. 21 Statutenänderung 

Zur Änderung der Statuten bedarf es zwei Drittel der Stimmen der an der Gene-

ralversammlung anwesenden Mitglieder. 

→ Art. 21 wird einstimmig angenommen. 

 
Art. 22 Vereinsauflösung 

 

Zur Auflösung des Vereins bedarf es zwei Drittel der Stimmen der an der Gene-

ralversammlung anwesenden Mitglieder.  

Der Vorstand informiert den Kantonalen Katholischen Frauenbund KFB im Vo-

raus über den Antrag. 

 

→ Art. 22 wird einstimmig angenommen. 

 

Art. 23 Vermögensverwendung 
 
Im Falle der Auflösung des Vereins wird das Vermögen unter Aufsicht der Kirch-

gemeinde Uster angelegt. Diese hält das Vereinsvermögen vom eigenen ge-

trennt. Erfolgt innert 5 Jahren keine Neugründung, so fällt das Vermögen an eine 

oder mehrere gemeinnützige Institutionen, welche sich für Anliegen von Frauen 

einsetzen. 

 

→ Art. 23 wird einstimmig angenommen.
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Es kommt zur Abstimmung der neunen Statuten als Ganzes. 

→ Diese Statuten werden an der Generalversammlung vom 21. März 2023 

in Uster einstimmig angenommen, ersetzen frühere Bestimmungen und 

treten sofort in Kraft. Sie werden dem Kantonalen Katholischen Frauen-

bund KFB zur Kenntnis zugestellt. 

 

 

 

7. Verabschiedung und Wahlen 

 Es gibt keine Verabschiedung und Wahlen in diesem Jahr. 

 

 

8. Anträge der Mitglieder  

 Es gibt keine Anträge seitens der Mitglieder. 

 

 

9. Programm 2023 und Ausblick 24 

 

 Ruth dankt den Mitgliedern für ihr Eintragen auf den Helferlisten für Erstkommu-
nion: Kleiderausgabe und -rückgabe, Firm- Apéro und Sommerfest. 

 

Weiter in Planung sind: 

− 30. April, Walpurgisnacht 

− Do 11. Mai, Maiandacht in Greifensee 

− Mi 14. Juni Atem als Anker  

− Mo 14. August, Kräterstäusse binden 

− Do 24. August, Pizza-Pasta-Gelato-Plausch 

− Sa 9. September, Herbstreise 

− Dezember  Adventfeier (Datum noch offen)  

− Nächste GV im Februar 2024 (genaues Datum noch offen) 

−   2024 ist ein Jubiläumsjahr, unser Verein besteht seit 125 Jahren. 

   Wer im OK–Team mitarbeiten will, kann sich bei Ruth melden. 
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10. Verschiedenes 

Seit der letzten GV haben folgende Frauen einen runden Geburtstag gefeiert und 

erhalten eine Orchidee. 

Anwesende Jubilarinnen: 70. Monika Aerni, 70. Rosily Pinakkatt,  

80. Gerlinde Mader, 80. Anita Irminger, 80. Bärbel Ulrich 

Abwesende Jubilarinnen: 90. Martha Eschle, 90. Anna Iten, 90. Theresa Jenny 

Im Jahr 2024 feiern wir das Jubiläum 125 Jahre Frauenverein St. Andreas, Uster. 

Die Anwesenden werden darüber informiert, dass ein Festgottesdienst am dritten 

Wochenende im Juni geplant ist. Unser Pfarrer unterstütz unsere Idee eines 

Festgottesdienstes mit anschliessendem Apéro für Alle.  

Die Mitglieder werden über mögliche Formen informiert. 

  

Zur Abstimmung kommen: 

− GV, Festgottesdienst, Apéro mit der Gemeinde und Nachessen unter uns. 

− GV separat am Freitag mit Nachtessen durchführen und am Sa Festgottes-
dienst, Apéro mit der Gemeinde 

Es wird darüber diskutiert und ein weiterer Vorschlag kommt zur Abstim-
mung 

− GV im ersten Quartal und separat im Juni, Festgottesdienst, Apéro für alle. 

Die Anwesenden wählen die letzte Variante.  

 

Zur Sprache kommt noch an welchem Tag der Festgottesdienst stattfinden 
soll. Es wird abgestimmt Sa oder Sonntag? 

→ Samstag 2 Ja-Stimmen 

→ Sonntag Mehrheit ja 

 

Der Festgottesdienst findet am Sonntag statt. 

 

Nachfragen wer noch etwas zum Traktandum Verschiedenes hat. 

Claudine bedankt sich, dass das neue Team den Frauenverein weiterführt. 
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11. Abschluss 

Ruth bedankt sich für das Durchhalten des Statutenmarathons und für die An-
nahme der neuen Statuten. 

Grosser Dank geht an Barbara Acklin vom Kantonalen Kath. Frauenbund für ihre 
fachkundige Beratung und Unterstützung betreffen der Statutenänderung. 

Ruth bedankt sich bei allen Mitgliedern für die tatkräftige Unterstützung bei unse-
ren Anlässen. Wir spüren die Wertschätzung unsere Frauen und das motiviert 
uns. 

Sie bedankt sich recht herzlich bei ihrem Team, Regula für die Organisation der 
Eucharistiefeier, bei Emmanuel für die Durchführung der Eucharistiefeier, bei 
Franziska für die Organisation des Abendessens, bei Monika für die Tischdeko 
und Blumengaben, bei Maria für den Kassenabschluss, bei Gabi für ihren gros-
sen Schreibaufwand als Aktuarin und natürlich auch bei den Revisorinnen.  

Ein besonderer Dank geht auch an das Team von Jubla, für die Unterstützung 
beim Abdecken und Abwasch. 

Bei Maria gibt es die Möglichkeit den Jahresbeitrag 2023 von CHF 25. bar zu be-
zahlen. Die Helferlisten liegen zum Eintragen breit. 

Das Jahresprogramm liegt auf zum Mittnehmen. 

 

Nun dürfen wir noch eine von Franziskas selbstgemachten Süssmostcrem ge-
niessen und danach ist jeder frei zu gehen. 

 

 

Ruth schliesst die Sitzung um 22:22 

 

 

 

 Fürs Protokoll 

 

 

    

      Gabriela Curiger, Aktuarin 

 


